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M a n d a n t e n b r i e f  I I / 2 0 1 1  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachfolgend erhalten Sie wichtige Informationen 
über rechtliche und steuerliche Änderungen.  
 
Gerne können Sie den Mandantenbrief zukünftig 
auch per Email erhalten. Sollten Sie dies wünschen, 
bitten wir um Mitteilung Ihrer Email-Adresse an 
maren.weichsel@grebing-partner.de. 

 
Die Informationen stellen keine rechtliche oder 
steuerliche Beratung dar und können eine individu-
elle Beratung nicht ersetzen. Sollten Sie zu einzel-
nen Themen noch Fragen haben, stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Grebing Wagner Boller & Partner 

 
 
 
 

Katja Möller  Oliver Stumm 
Wirtschaftsprüferin, Rechtsanwalt, Fachanwalt 
Steuerberaterin für Steuerrecht  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INHALT:  

· Steuertermine: Juli – September 2011 
· Einkommensteuer: 
Ø Außergewöhnliche Belastung bei behinde-

rungsbedingten Umbaukosten  

Ø Zinsen auf Einkommensteuererstattungen 
sind doch steuerpflichtig  

· Lohnsteuer/Sozialversicherung 
Ø Geschenkgutscheine zum Geburtstag von 

Arbeitnehmern sind Sachbezüge und kein 
Barlohn 

Ø Mehraufwendungen für Verpflegung bei 
Fahrtätigkeit zeitlich unbegrenzt 

Ø Nachträglicher Einbau von Sonderausstat-
tungen in Dienstwagen erhöht nicht den 
pauschalen Nutzungswert 

· AO/FGO 
Ø Voraussetzungen für die Selbstanzeige er-

schwert 
Ø Betriebliche Unterlagen müssen nur auf-

bewahrt werden, wenn hierfür eine Auf-
zeichnungspflicht besteht 

· Erbschaftsteuer/Schenkungsteuer 
Ø Einzahlungen auf ein Oder-Konto von Ehe-

leuten bei der Schenkungsteuer 
· Mietrecht 
Ø Gesetzliche Abrechnungsfrist für Mietne-

benkosten gilt nicht für Gewerberaum 
· Arbeitsrecht 
Ø Nach Lebensalter gestaffelte Urlaubsan-

sprüche im Manteltarifvertrag 
· Umsatzsteuer 
Ø Umsatzbesteuerung der Abgabe von Spei-

sen an Imbissständen, in Kinofoyers oder 
im Rahmen eines Partyservices 
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Termine Juli – September 2011 
 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck/bar2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-
daritätszuschlag3 

11.07.2011 14.07.2011 07.07.2011 

dto. 10.08.2011 15.08.2011 06.08.2011 
dto. 12.09.2011 15.09.2011 08.09.2011 

Kapitalertragsteuer, Solidari-
tätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszu-
schlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.07.2011 14.07.2011 07.07.2011 
dto. 10.08.2011 15.08.2011 06.08.2011 
dto. 12.09.2011 15.09.2011 08.09.2011 
Einkommensteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag 12.09.2011 15.09.2011 08.09.2011 

Körperschaftsteuer, Solidari-
tätszuschlag 12.09.2011 15.09.2011 08.09.2011 

Gewerbesteuer 15.08.2011 18.08.2011 11.08.2011 
Grundsteuer 15.08.2011 18.08.2011 11.08.2011 
Sozialversicherung5 27.07.2011 entfällt entfällt 
dto. 29.08.2011 entfällt entfällt 
dto. 28.09.2011 entfällt entfällt 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 
Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlängerung für das 

abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorge-

zogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.7.2009) an die je-
weilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Mon-
tag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
Außergewöhnliche Belastung bei behinderungsbedingten Umbaukosten 

 
Der Bundesfinanzhof1 hat seine Rechtsprechung zu behinderungsbedingten Mehraufwendungen bestätigt und die Auf-
wendungen von Eltern für ihre seit der Geburt schwerbehinderte Tochter (Grad der Behinderung 100 %) zum Abzug als 
außergewöhnliche Belastung zugelassen. 
 
Ggf. müsse ein Sachverständigengutachten durch die Finanzverwaltung eingeholt werden, um die Frage zu klären, 
welche baulichen Maßnahmen durch die Behinderung veranlasst sind. 
 
Eltern hatten ein Grundstück erworben und das Haus behindertengerecht umgebaut, was auch durch ein Gutachten des 
Medizinischen Dienstes einer Krankenkasse, die Zuschüsse gewährte, bestätigt wurde. Finanzamt und Finanzgericht 
hatten den Abzug der Aufwendungen als außergewöhnliche Belastung abgelehnt. 
1 BFH, Urt. v. 24.2.2011, VI R 16/10, DStR 2011, S. 713, DB 2011, S. 850, LEXinform 0927861 
 

Zinsen auf Einkommensteuererstattungen sind doch steuerpflichtig 
 
Der Bundesfinanzhof1 hat Mitte des vergangenen Jahres entschieden, dass Zinsen, die das Finanzamt auf Grund von 
Einkommensteuererstattungen an den Steuerbürger zahlt, nicht als Einkünfte aus Kapitalvermögen einkommensteuer-
pflichtig sind. Die Freude über dieses Urteil dauerte nur wenige Monate. Das Jahressteuergesetz 2010 regelt, dass ent-
sprechende Erstattungszinsen in allen noch offenen Fällen steuerpflichtige Kapitaleinnahmen sind. 
 
Das Finanzgericht Münster2 entschied, dass diese durch das Jahressteuergesetz rückwirkend angeordnete Besteuerung 
von Einkommensteuererstattungszinsen verfassungsgemäß ist. 
 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
 
Hinweis: Da kaum damit zu rechnen ist, dass der Bundesfinanzhof seine erst vor kurzem getroffene Entscheidung 

ändern wird, sollte gegen belastende Einkommensteuerbescheide Einspruch eingelegt und Ruhen des Ver-
fahrens beantragt werden. 

1 BFH, Urt. v. 15.6.2010, VIII R 33/07, LEXinform 0588746 
2 FG Münster, Urt. v. 16.12.2010, 5 K 3626/03, (Revision eingelegt, Az. BFH: VIII R 1/11), LEXinform 5011427 
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Geschenkgutscheine zum Geburtstag von Arbeitnehmern  
sind Sachbezüge und kein Barlohn 

 
Überlässt der Arbeitgeber einem Arbeitnehmer einen bei einem fremden Dritten einlösbaren Gutschein über einen in 
Euro lautenden Höchstbetrag für den Bezug eines Artikels aus dessen Warensortiment, so wendet er dem Arbeitnehmer 
eine Sache zu. Ob Barlohn oder Sachlohn vorliegt, entscheidet sich nach dem Rechtsgrund des Zuflusses, also danach, 
was der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber beanspruchen kann.  
 
Die Unterscheidung Bar- oder Sachlohn ist insoweit von Bedeutung, als dass bis zur Höhe von monatlich 44 Euro Sach-
lohn steuerfrei gewährt werden kann. 
 
Finanzverwaltung und Rechtsprechung sind bisher davon ausgegangen, dass Gutscheine über in Euro lautende Beträge 
oder Höchstbeträge die Voraussetzung für Barlohn erfüllen12. 
1 R 8.1 Abs. 1 Satz 7 LStR, BFH, Urt. v. 27.10.2004, VI R 51/03, BStBl 2005 II, S. 137, LEXinform 0818985 
2 BFH, Urt. v. 11.11.2010, V R 21/09, BFH/NV 2011, S. 482, DStRE 2011, S. 274, LEXinform 0179901 
 

Mehraufwendungen für Verpflegung bei Fahrtätigkeit zeitlich unbegrenzt 
 
Mehraufwendungen für Verpflegungen können durch Ansatz gestaffelter Pauschbeträge (entsprechend der Dauer der 
Abwesenheit) berücksichtigt werden. Dies gilt auch für Personen, die typischerweise nur an ständig wechselnden Ar-
beitsstellen oder auf einem Fahrzeug tätig sind. In der Regel ist der Abzug auf drei Monate beschränkt. 
Der Bundesfinanzhof1 hat seine Rechtsprechung geändert. Danach findet die Dreimonatsfrist bei einer Fahrtätigkeit 
(auch bei Seereisen) keine Anwendung. Ist ein Arbeitnehmer auf einem Fahrzeug tätig, ist er typischerweise auswärts 
beschäftigt. Die Mehraufwendungen sind deshalb zeitlich unbegrenzt abzugsfähig. 
1 BFH, Urt. v. 24.2.2011, VI R 66/10, DStR 2011, S. 716, DB 2011, S. 852, LEXinform 0928038 
 

Nachträglicher Einbau von Sonderausstattungen in Dienstwagen  
erhöht nicht den pauschalen Nutzungswert 

 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der nachträgliche Einbau einer Flüssiggasanlage in ein auch zur Privatnut-
zung überlassenes Dienstfahrzeug nicht als Sonderausstattung in die Bemessungsgrundlage der sog. 1 %-Regelung 
einzubeziehen ist. 
 
Die Bemessungsgrundlage sei stets bezogen auf den Zeitpunkt der Erstzulassung nach dem inländischen Listenpreis 
zuzüglich der Kosten für Sonderausstattungen einschließlich der Umsatzsteuer. Nachträglich eingebaute Sonderausstat-
tungen erhöhen die Bemessungsgrundlage nicht. 
 
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob das Bundesministerium der Finanzen mit einem Nichtanwendungserlass reagiert 

oder der Gesetzgeber das Gesetz ändert. 
 

Voraussetzungen für die Selbstanzeige erschwert 
 
Nach Ansicht des Gesetzgebers haben unehrliche Steuerzahler das Institut der Selbstanzeige zunehmend missbraucht. 
Im Rahmen einer Hinterziehungsstrategie haben sie jeweils nur die hinterzogenen Steuern und Steuervorteile offen 
gelegt, die von Entdeckung bedroht waren (Teilselbstanzeige). Nunmehr gelten zusätzliche erschwerende Vorausset-
zungen, um in den Genuss einer strafbefreiend wirkenden Selbstanzeige zu kommen. Im Einzelnen: 
 
· Es muss eine vollständige Korrektur der unrichtigen Angaben zu allen unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart 

erfolgen. Innerhalb einer Steuerart sind Teilselbstanzeigen daher nicht mehr möglich. 
· Beträgt die hinterzogene Steuer bzw. der nicht gerechtfertigte Steuervorteil nicht mehr als 50.000 € je Tat, wird auf 

Grund der wirksamen Selbstanzeige weiterhin Straffreiheit gewährt. Bei Veranlagungssteuern bedeutet „je Tat“ pro 
Veranlagungszeitraum. 

· Bei Überschreitung der 50.000 €-Grenze je Tat wird bei Vorliegen einer wirksamen Selbstanzeige nur dann von der 
Verfolgung der Steuerstraftat abgesehen, wenn neben Steuern und Zinsen ein zusätzlicher Geldbetrag von 5 % der 
hinterzogenen Steuern gezahlt wird. Die Zahlung muss an die Staatskasse und innerhalb einer dem Täter gegenüber 
bestimmten, angemessenen Frist erfolgen. 

· Die Selbstanzeige muss noch vor der Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung eingehen. Damit wird der Zeitpunkt, 
bis zu dem eine strafbefreiende Selbstanzeige noch möglich ist, vorverlegt. Bisher war der Beginn einer steuerlichen 
Prüfung maßgeblich. 

(Quelle: Schwarzgeldbekämpfungsgesetz1) 
1 Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung v. 17.2.2011, Bt-DrS-17/4802, LEXinform 0435977 
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Betriebliche Unterlagen müssen nur aufbewahrt werden,  
wenn hierfür eine Aufzeichnungspflicht besteht 

 
Kundenaufträge, die geleisteten Arbeitsstunden und die benötigten Ersatzteile notierte der Betreiber einer Kfz-
Reparaturwerkstatt jeweils auf der Kopie des Kfz-Scheins. Nachdem der Kunde die Rechnung bezahlt hatte, vernichtete 
er das Papier. Das Finanzamt meinte, der Unternehmer hätte dieses Papier aufbewahren müssen. Die Buchführung sei 
nicht ordnungsgemäß und der Gewinn sei deswegen zu schätzen. 
 
Der Bundesfinanzhof1 entschied, dass der Unternehmer die gefertigten Aufzeichnungen nicht aufbewahren musste, weil 
er nach den Steuergesetzen nicht verpflichtet war, die Arbeitsstunden oder Ersatzteile aufzuzeichnen. Die Buchführung 
war somit ordnungsgemäß. 
 
Hinweis: Stundenaufzeichnungen können aber beispielsweise für die Bewertung von teilfertigen Arbeiten, für Zwecke 

der Sozialversicherung oder zur Abrechnung von Wintergeld und ähnlichen Leistungen in der Bauwirtschaft 
von Bedeutung sein. 

1 BFH, Beschl. V. 7.12.2010, III B 199/09, BFH/NV 2011, S. 411, LEXinform 5905934 
 

Einzahlungen auf ein Oder-Konto von Eheleuten bei der Schenkungsteuer 
 
Vor allem Eheleute richten häufig bei der Bank Gemeinschaftskonten ein. Unterschieden wird zwischen Und-Konto und 
Oder-Konto. Und-Konten sind Gemeinschaftskonten der Eheleute, bei denen nur alle Inhaber des Kontos gemeinschaft-
lich zur Verfügung berechtigt sind. Oder-Konten sind Gemeinschaftskonten, bei denen jeder Kontoinhaber allein zur 
Verfügung berechtigt ist. Die Kontoinhaber sind Gesamtgläubiger und Gesamtschuldner. Jeder von ihnen kann Beträge 
abheben, das Konto überziehen und auflösen. 
 
Für ein Oder-Konto von Ehegatten gilt während intakter Ehe die gesetzliche Zurechnungsregel, wonach die Eheleute im 
Verhältnis zueinander zu gleichen Anteilen an dem Konto beteiligt sind. Diese Zurechnungsregel gilt unabhängig von der 
Herkunft des Geldes. Der Umstand, dass ein Ehegatte allein oder überwiegend die Mittel für das Gemeinschaftskonto 
eingezahlt oder verdient hat, kann das Finanzamt zu einer Prüfung veranlassen, ob eine steuerpflichtige Schenkung 
unter Eheleuten vorgelegen hat. Andere Zurechnungsabreden im Innenverhältnis sind möglich, dann aber im Problem-
fall eine Beweisfrage. Ein Abweichen von der hälftigen Zurechnung ist nur möglich, wenn die Beteiligten dies ernsthaft 
und eindeutig vereinbart haben und eine dieser Vereinbarung entsprechende tatsächliche Gestaltung nachweisen kön-
nen. Eine schriftliche Regelung zum Innenverhältnis, nach der das Guthaben etwa ausschließlich dem alleinverdienen-
den Ehemann zusteht, ist zu überlegen. Allerdings sind die Folgen bei der Erbschaft zu beachten. 
 
Das Finanzgericht Nürnberg1 hat Folgendes entschieden: Ist Ehegatten ein Oder-Konto jeweils hälftig zuzurechnen und 
hat der Ehemann Einnahmen aus der Veräußerung einer Beteiligung auf dieses Konto einbezahlt, so hat der Ehemann 
seiner Ehefrau die Hälfte des Einzahlungsbetrages freigebig zugewendet, es liegt eine Schenkung vor. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
1 FG Nürnberg, Urt. v. 25.3.2010, 4 K 654/2008, (Revision eingelegt, Az. BFH: II R 33/10), RFG 2011, S. 247, LEXinform 5010787 
 
Gesetzliche Abrechnungsfrist für Mietnebenkosten gilt nicht für Gewerberaum 

 
Ein Pachtvertrag für Gewerberaum sah eine Zahlung von Nebenkosten vor, sobald der Verpächter sie in Rechnung 
stellt. Der Verpächter hatte während des Pachtverhältnisses keine Nebenkostenabrechnungen erstellt. Nach Beendigung 
des Pachtverhältnisses verlangte der Pächter die für die Räume geleistete Kaution zurück. Im Gegenzug verlangte der 
Verpächter die Zahlung der Nebenkosten. Die Abrechnung stellte er dem Pächter erstmalig im Verlauf des Gerichtsver-
fahrens zu. 
 
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs1 gibt es keine gesetzliche Regelung für Gewerberaum, innerhalb derer eine 
Nebenkostenabrechnung erteilt werden muss. Lediglich für die Wohnraummiete ist gesetzlich festgelegt2, dass der 
Vermieter dem Mieter die Abrechnung spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeit-
raums vorzulegen hat. Gleichwohl hat das Gericht3 schon in älteren Entscheidungen die Ansicht vertreten, dass eine 
solche Frist auch für die Geschäftsraummiete angemessen ist. Neben einer Fristüberschreitung werden jedoch weitere 
Umstände gefordert, die geeignet sind, ein Vertrauen des Pächters zu begründen, dass der Verpächter die Nebenkosten 
nicht mehr abrechnen wird. Alleine aus der fehlenden Abrechnung könne der Pächter nicht darauf schließen, der Ver-
pächter wolle auf die ihm vertraglich zustehenden Nebenkosten verzichten. Diese besonderen Umstände sah das Ge-
richt nicht als gegeben an. Vielmehr hätte der Pächter davon ausgehen müssen, dass der Verpächter versehentlich oder 
aus Nachlässigkeit die Abrechnungen unterlassen hat. 
1 BGH, Urt. v. 17.11.2010, XII ZR 124/09, LEXinform 1568430 
2 § 556 Abs. Abs. 3 Satz 2 BGB 
3 BGH, Urt. v. 27.1.2010, XII ZR 22/07, NZM 2010, S. 240, Rn. 36 ff., LEXinform 1560781 
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Nach Lebensalter gestaffelte Urlaubsansprüche im Manteltarifvertrag 
 
Ein Manteltarifvertrag, der nach dem Lebensalter gestaffelte Urlaubsansprüche vorsieht, verstößt gegen das Verbot der 
Altersdiskriminierung mit der Folge, dass jüngeren Arbeitnehmern mehr Urlaubstage zustehen können1. Dies hat das 
Landesarbeitsgericht Düsseldorf2 zum Manteltarifvertrag des Einzelhandels in Nordrhein-Westfalen entschieden. Darin 
ist vorgesehen, dass Arbeitnehmern folgende Urlaubsansprüche zustehen sollen: 
 
Bis zum vollendeten 20. Lebensjahr 30 Urlaubstage 
nach dem vollendeten 20. Lebensjahr 32 Urlaubstage 
nach dem vollendeten 23. Lebensjahr 34 Urlaubstage 
nach dem vollendeten 30. Lebensjahr 36 Urlaubstage. 
 
Eine 24-jährige Einzelhandelskauffrau hielt diese Regelung für unzulässig und verlangte 36 Urlaubstage. Das Gericht 
gab ihr Recht. Es fehle an einem legitimen Ziel für die in dem Manteltarifvertrag vorgesehene Ungleichbehandlung3. 
Dies gelte insbesondere für das von der Arbeitgeberseite vorgebrachte Argument, mit der Regelung solle die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf gefördert werden. Die Angleichung der Urlaubstage nach oben entspreche dem Grundsatz 
der effektiven und wirksamen Durchsetzung von EU-Rechtsvorgaben. 
1 § 1 AGG 
2 LAG Düsseldorf, Urt. v. 18.1.2011, 8 Sa 1274/10, www.justiz.nrw.de/Presse, LEXinform 4001338 
3 § 10 AGG 
 

Umsatzbesteuerung der Abgabe von Speisen an Imbissständen,  
in Kinofoyers oder im Rahmen eines Partyservices 

 
Der Europäische Gerichtshof1 hatte folgende Fälle zu entscheiden: 
 

· Zwei Unternehmer verkaufen in Imbisswagen verzehrfertige Speisen, wie verschiedene Bratwürste und 
Pommes Frites. An den Imbisswagen gibt es geschützte Stellen, damit die Speisen an Ort und Stelle verzehrt 
werden können.  

 
· Die Besucher von Kinos einer Kinogesellschaft in Deutschland können Popcorn und Nachos zum Verzehr im Ki-

nosaal oder -foyer erwerben. 
 

· Eine Fleischerei liefert bestellte Speisen in Warmhaltebehältern an ihre Kunden. Je nach Wunsch der Kunden 
werden auch Geschirr, Besteck, Stehtische und Personal zur Verfügung gestellt.  

 
Das Gericht sieht in den beiden ersten Fällen die Lieferung der Gegenstände als dominierend an, weil es sich um die 
Lieferung von Speisen zum sofortigen Verzehr handelt, denen die einfache standardisierte Zubereitung „wesenseigen 
ist“. Die Umsatzbesteuerung erfolgt daher mit dem ermäßigten Steuersatz, weil die Dienstleistungselemente nicht über-
wiegen. 
 
Beim letzten Fall, also dem Partyservice, sieht der EuGH die Dienstleistung als dominierend an, weil der Dienstleistungs-
anteil durch mehr Arbeit und Sachverstand, Kreativität bei der Zubereitung und der Darreichung der Speisen sich ge-
genüber der standardisierenden Zubereitung unterscheidet. Diese Dienstleistungen unterliegen grundsätzlich dem all-
gemeinen Steuersatz.  
 
Ausnahmen ergeben sich nur, wenn der Partyservice Standardspeisen ohne weitere Dienstleistungen liefert. 
1 EuGH, Urt. v. 10.3.2011, C-497/09, C-499/09, C-502/09, LEXinform 0589255 
 
 


